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 Veröffentlicht am 25.09.1979

Norm

ABGB §44

EheG §51

EheG §54

Rechtssatz

Die Unau2öslichkeit der Ehe 3ndet im geltenden Eherecht dort ihre Grenzen, wo die Fortsetzung der ehelichen

Gemeinschaft dem Ehegatten, der nicht selbst durch seine Rücksichtslosigkeit und fehlende Fürsorge Anlaß für die

geistige Erkrankung seines Ehepartners war, unmöglich und unzumutbar erscheint. Dies ist insbesondere der Fall,

wenn der kranke Ehepartner sich gegen den gesunden Ehepartner in ablehnender, ja sogar feindseliger Wiese geistig

und körperlich verschließt und infolge der Weigerung zur Fortsetzung der dem Wesen der Ehe entsprechenden

persönlichen Beziehungen diesem die nur in einer solchen Gemeinschaft mögliche Hilfestellung unerfüllbar macht.
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